
Hausordnung des BoTag Lasertags Bochum 

Bitte lesen!!! 

a) Der Ihnen zugewiesene Tisch dient der Unterstützung Ihres Eventerlebnisses. Er soll ihr 
Wohlfühlen steigern und ihnen einen Platz zum Ausruhen ermöglichen. Die in der Hausordnung 
aufgestellten Regeln sind zu befolgen. 

b) Ihr Platz muss pfleglich und sachgemäß behandelt werden. Jeder ist verpflichtet, zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sauberkeit. Die Sitzplätze und Sanitäranlagen sowie die 
Zugänge und das äußere Umfeld sind sauber zu halten. Verschmutzungen sind unverzüglich zu 
beseitigen oder zu melden. Anfallender Müll ist entsprechend in die aufgestellten Müllbehälter zu 
entsorgen. 

c) Das Rauchen, Paffen und Dampfen sind im Ladenlokal nicht gestattet, sowie offene Flammen 
durch Kerzen oder Wunderkerzen. 

d) Der Verantwortliche (Namensträger der Buchung) hat den zugewiesenen Platz als Letzter zu 
verlassen.  
Er hat dafür zu sorgen, dass 
- Gläser und Teller sowie Tablets zusammengestellt sind,  
- der Müll und benutzte Tischdecken in die Mülleimer entsorgt wird bzw. von ihnen wieder    
  mitgenommen wird 
- keine Süßigkeiten oder grobe Essensreste auf dem Boden liegen. 

e) Für Beschädigungen des Mobiliars oder im Falle einer übermäßigen Verschmutzung haftet der 
Verantwortliche (Namensträger der Buchung) und trägt die Kosten von 60,00 € für eine 
Reinigungspauschale. Weitere entstandene Schäden werden durch den Eigentümer 
nachberechnet. 

f) Es ist dafür zu sorgen, dass die sanitären Toilettenanlagen nicht als Spielplatz von allen 
gleichzeitig verwendet wird, sondern nur von denjenigen genutzt wird die ein WC benötigen. Hier 
kommt aus bei größeren Gruppenansammlungen des Öfteren zu Vandalismus und 
Beschädigungen, diese werden bei unsachgemäßer Nutzung dem Verantwortlichen 
(Namensträger der Buchung) in Rechnung gestellt. 

g) Das Außerhaus bringen des Inventars ist nicht gestattet, ebenso verschwenderisches Verhalten 
mit Gebrauchsgegenständen. 

h) Das unsachgemäße Nutzen der Ausrüstung, Automaten und der technischen Gegenstände ist 
nicht erlaubt. Sollten durch fahrlässiges Verhalten Schäden entstehen werden diese dem 
Verantwortlichen (Namensträger der Buchung) in Rechnung gestellt. Bei Schäden von mehr als 
2000,00 € wird die Haftpflichtversicherung des Buchenden in Anspruch genommen. 

i) Der Genuss von Alkohol ist in Maßen erlaubt. Bei Jugendlichen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 

j) Im Außenbereich ist nach 22:00 Uhr für angemessene Lautstärke zu sorgen. Auf laute Musik, 
übermäßige Gesprächslautstärke und lautes Rufen ist aus Rücksichtnahme zu den Nachbarn zu 
verzichten. 

k) Für das Einhalten der Hausordnung sind Personal, Gäste sowie deren Besucher und 
Verantwortliche (Namensträger der Buchung) im selben Maße verantwortlich. 

l) Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 
m) Der angewiesene Platz ist innerhalb der Zugewiesenen Zeit ordentlich zu halten und vor Ablauf 

der Nutzungszeit sauber, und in einem ordentlichen Zustand zu verlassen. Das Personal 
übernimmt keine Aufsichtspflichten, der Buchende (Namensträger der Buchung) ist für seine 
Gruppe stehts verantwortlich. 

Ich habe die Hausordnung verstanden und bin mir meiner Verantwortung bewusst. 

 

________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des Verantwortlichen (Namensträger der Buchung)  


